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Anlage(n)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus gegebenem Anlass möchten wir ergänzend zum Rundschreiben 04/2003 fol-
gendes klarstellen: 

Das SGB IX (§ 220 SGB IX) als auch die WVO (§ 1 Abs. 1, § 8 Abs. 3, § 15 WVO) 
gehen davon aus, dass jede WfbM über ein Einzugsgebiet verfügt.  

Die Einzugsgebiete im Land Brandenburg sind verbindlich mit den jeweiligen 
Kommunen sowie den jeweiligen WfbM abgestimmt und Bestandteil des 
Anerkennungsbescheides der Bundesagentur für Arbeit. Mit dem Rundschreiben 
04/2003 wurden diese Einzugsgebiete in Gänze aufgezeigt. 

Gemäß § 220 Abs.1 Satz 1 SGB IX ist die Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) verpflichtet, Menschen mit Behinderung aus ihrem Einzugsgebiet, die die 
Aufnahmevoraussetzungen gemäß § 219 Abs. 2 SGB IX erfüllen, aufzunehmen 
und, solange die Aufnahmevoraussetzungen fortbestehen, weiter zu beschäftigen 
– einschließlich zu betreuen und zu fördern. 
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Diese Aufnahmeverpflichtung ist erforderlich, um den Rechtsanspruch auf 
Leistungen in der WfbM nach §§ 56 SGB IX auch in jedem Einzelfall realisieren zu 
können.  

Das festgelegte Einzugsgebiet ist demzufolge vor allem maßgeblich für 

- die Aufnahmepflicht der WfbM und  

- das Recht werkstattberechtigter Menschen auf berufliche Bildung und 
Beschäftigung in der für sie zuständigen Werkstatt. 

Die verbindliche Festlegung eines Einzugsgebietes gibt somit Sicherheit für alle 
Beteiligten: sowohl für die Leistungsträger und Leistungserbringer als auch für den 
Menschen mit Behinderung, die ihm zustehende Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben wohnortnah zu erhalten.  

Die Verpflichtung der WfbM aus § 220 Abs.1 Satz 1 SGB IX zur Aufnahme des 
Leistungsberechtigten aus ihrem Einzugsgebiet engt jedoch nicht das Wunsch- 
und Wahlrecht des Menschen mit Behinderung ein. § 220 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz 
SGB IX eröffnet einem werkstattberechtigten Menschen im Rahmen seines 
Wunschrechts die Möglichkeit, sich für eine Werkstatt zu entscheiden, deren 
Einzugsgebiet nicht seinen Wohnsitz einschließt. Die Aufnahme in eine andere 
Werkstatt hängt davon ab, dass der zuständige Rehabilitationsträger Leistungen 
in dieser anderen Werkstatt gewährleistet. Dies bestimmt sich gem. § 220 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX nach § 104 Abs. 2 und 3 SGB IX. Den Wünschen des Menschen 
mit Behinderung, die sich auf die Gestaltung der Leistung richten, soll durch den 
Leistungsträger entsprochen werden, soweit diese angemessen sind und deren 
Erfüllung nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wären.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 
 
 
 
Kersten 


